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                      Dienstvereinbarung Dienstvereinbarung über ein „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ beim Jobcenter Märkischer Kreis Nr.: vom .2014 Az.: II-5305.12 Das Jobcenter Märkischer Kreis, vertreten durch den Geschäftsführer und der Personalrat des Jobcenters Märkischer Kreis, vertreten durch seine Vorsitzende schließen auf der Grundlage der §§ 73 Abs. 1 und 75 Abs. 3 Nr. 11 des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) die nachstehende Dienstvereinbarung über ein „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ ab. Präambel Arbeit nimmt im Leben eines Menschen grundsätzlich einen wichtigen Platz ein, da sie zur Steigerung des Selbstwertgefühles beiträgt, soziale Anerkennung bringt und darüber hinaus auch der Sicherung des Lebensstandards dient. Arbeit kann aber auch krank machen. Gesundheitliche Risiken aus der Arbeitswelt entstehen dann, wenn die Anforderungen an MitarbeiterInnen zu niedrig oder zu hoch und die Ressourcen zu deren Bewältigung erschöpft sind. Die Erhaltung der Gesundheit ist als permanenter Prozess zu verstehen, der unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden personalen, organisatorischen und sozialen Ressourcen zu bewältigen ist. Das betriebliche Gesundheitsmanagement beim Jobcenter Märkischer Kreis setzt deshalb bei den Organisations- und Arbeitsbedingungen bei den MitarbeiterInnen als auch bei ihrem Verhalten, ihren Fähigkeiten und Kompetenzen zur Bewältigung der Anforderungen an. Es geht darum, Arbeitsbelastungen zu vermindern und adäquate Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen Mitarbeiter langfristig gesund bleiben. 1

                      
                        
                          
                        
                        [image: 1]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      1 Ziele Durch zielgerichtete Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements soll einerseits die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sichergestellt und darüber hinaus erreicht werden,      den Gesundheitszustand der MitarbeiterInnen zu stabilisieren und zu fördern, die im Rahmen der Arbeitserledigung anfallenden physischen und psychischen Belastungen zu beseitigen oder zu verringern, das Arbeitsumfeld und die Beziehungen am Arbeitsplatz zu optimieren, die Arbeitszufriedenheit zu steigern, die Leistungsbereitschaft zu erhöhen und damit   eine effektive und optimierte Aufgabenerledigung sicherzustellen und die krankheitsbedingten Ausfallzeiten zu reduzieren. Ziel ist es auch, die Eigenverantwortung des/der Einzelnen zu wecken und nachhaltig zu stärken. Die Beteiligten sind sich bewusst, dass die betriebliche Gesundheitsprävention als lebendiger Prozess zu verstehen ist, wobei gewonnene Erkenntnisse stets am Bedarf zu orientieren sind und immer wieder aktuell angepasst werden müssen. Um die Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu erreichen, arbeiten Geschäftsführung, Personalrat und alle weiteren Beteiligten vertrauensvoll zusammen. 2 Geltungsbereich Die Dienstvereinbarung gilt für alle dem Jobcenter Märkischer Kreis zugewiesenen MitarbeiterInnen. 3 Handlungsfelder Die Instrumente des betrieblichen Gesundheitsmanagement sollen in den folgenden Handlungsfeldern angewendet werden:     Organisationskultur und Arbeitsgestaltung (z.B. Bildung von Arbeitskreisen, Zusammenarbeit, Umgang miteinander) Arbeitsumfeld und Arbeitsmittel (z.B. Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, Büromöbel) Gesundheitsförderung (z.B. Fitnessangebote, Betriebssport) Förderung der persönlichen Kompetenzen (z.B. Schulungsveranstaltungen in Fragen der Gesundheitserhaltung, Kompetenztraining) Die angewendeten Instrumentarien orientieren sich an den tatsächlichen Bedarfen und dienen der präventiven Gesundheitsförderung. 2
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                      4 Verantwortung der Führungskräfte Den Führungskräften kommt im betrieblichen Gesundheitsmanagement eine besondere Bedeutung zu. Ihr Führungsverhalten hat Einfluss auf das Befinden, die Motivation und die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen. Alle Führungskräfte haben daher eine hohe Verantwortung und Verpflichtung für das Erreichen der Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Sie werden durch flankierende Maßnahmen, wie z.B. Führungskräfteschulungen, in ihren Aufgaben unterstützt. 5 Verantwortung und Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Betriebliches Gesundheitsmanagement ist nur dann erfolgreich, wenn sich auch die MitarbeiterInnen beim Jobcenter Märkischer Kreis sowohl für das eigene Gesundheitsverhalten als auch für das kollegiale Verhalten untereinander verantwortlich zeigen. Deshalb sind sie eingeladen, sich aktiv an den gesundheitsfördernden Maßnahmen und Prozessen zu beteiligen und eigene Vorschläge einzubringen. 6 Organisationsstruktur Die Organisationsstruktur des betrieblichen Gesundheitsmanagements beim Jobcenter Märkischer Kreis besteht aus dem Arbeitszirkel Gesundheit und dem Sachgebiet Personal und Finanzen. Der Arbeitszirkel Gesundheit ist zentrales Steuerungsorgan Gesundheitsmanagement. Er tagt regelmäßig, mindestens halbjährlich. im betrieblichen Die Aufgaben des Arbeitszirkels Gesundheit sind im Einzelnen:       Entwicklung der Strategie und Zielfindung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement unter Einbindung der Geschäftsführung und Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Besonderheiten. Einleitung von Ursachenanalysen zu Gesundheitsproblemen; dieses können z.B. sein: - Gefährdungs- und Belastungsanalysen - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erhebungen - Mitarbeiterbefragungen - Auswertung von Krankenstatistiken Auswertung der Erhebungsdaten sowie Initiierung der sich daraus ableitenden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung unter Einbindung der Geschäftsführung; Gesundheitsfördernde Kurse im Rahmen der Aus- und Fortbildung Erarbeitung von Qualitätsstandards und eines Evaluationskonzeptes Information der MitarbeiterInnen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und zu durchgeführten Maßnahmen sowie Ergebnissen. Der Arbeitszirkel Gesundheit setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:         Bereichsleiter Zentrale Dienste Sachgebietsleiterin Personal und Finanzen Sachbearbeiter Personal und Finanzen Ein/e VertreterIn des Personalrates Gleichstellungsbeauftragte Fachkraft für Arbeitssicherheit Betriebsarzt Vertrauensperson für schwerbehinderte Menschen 3
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                      Die Koordinierung der gesundheitsfördernden Aktivitäten und Prozesse obliegt dem Sachgebiet Personal und Finanzen als zentrale Koordinierungsstelle. Das Sachgebiet Personal und Finanzen hat im Rahmen seiner Koordinationsfunktion folgende Aufgaben:       Beratung, Begleitung und Unterstützung der Sachgebiete bzw. der Sachbereiche bei der Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen und Projekte; Organisation und Steuerung von angebotenen gesundheitsfördernden Maßnahmen; Zentrales Berichtswesen; Erstellen von Protokollen und Vorlagen für den Arbeitszirkel Gesundheit; Vermittlung interner und externer Kooperationspartner; Unterstützung der internen Kommunikation. Bei Bedarf kann der Arbeitszirkel Gesundheit Sachverständige (z.B. Betriebliche Ansprechpartner, Fachärzte) beratend hinzuziehen. 7 Information an die MitarbeiterInnen Die MitarbeiterInnen werden in geeigneter Weise (z.B. Newsletter, Ordner „Gesundheit“ in der ARGE-Ablage) regelmäßig über Neuerungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement informiert. Darüber hinaus erhalten sie frühzeitig Kenntnis u.a. über neue Seminarangebote, Veranstaltungen der gesetzlichen Krankenkassen und weitere präventive Gesundheitsinformationen. 8 Finanzen Für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird ein eigenes Finanzbudget zur Verfügung gestellt. Das Budget orientiert sich an den Richtwerten der Bundesagentur für Arbeit. Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt durch das Sachgebiet Personal und Finanzen. 9 Datenschutz Soweit es für die Durchführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements erforderlich ist, personenbezogene Daten zu erheben oder auszuwerten, sind das Bundesdatenschutzgesetz und ggfs. weitere datenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten. 10 Arbeitsbefreiung / Dienstbefreiung Für die Teilnahme an Maßnahmen der Gesundheitsförderung können MitarbeiterInnen ganz oder teilweise unter Anrechnung der Arbeitszeit freigestellt werden. Die Entscheidung trifft die Geschäftsführung. 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer Die Trägerversammlung hat dieser Dienstvereinbarung in ihrer Sitzung am …gem. § 44c Abs. 2 Nr. 7 SGB II zugestimmt. Sie tritt mit Wirkung vom …in Kraft. Sie kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Jahresende – erstmals zum 31.12.2015- schriftlich gekündigt werden. 4
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                      Widerspricht eine Vorschrift dieser Vereinbarung höherrangigem Recht, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr inhaltlich möglichst entsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen. Iserlohn, .2014 Der Geschäftsführer Jobcenters Märkischer Kreis des Die Vorsitzende des Personalrates des Jobcenters Märkischer Kreis Volker Riecke Jana Sieberg 5
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